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Programm Landesprogramm  
Moderne Technologien  
(Technologieförderung) 
 

Landesprogramm  
Innovationsgutscheine 
 
 

ERP-Innovations-
programm 
Programmteil I: 
Marktnahe FuE 

ERP-Innovations- 
programm 
Programmteil II : 
Markteinführung 

 
Wer gefördert 
wird 

 
Unternehmen des verarbei-
tenden Gewerbes mit i. d. R. 
bis 300 Mitarbeiter (einschl. 
verbundener Unternehmen), 
in Ausnahmen bis zu 1 000 
Beschäftigte 
 

 
Gewerbliche Unternehmen 
und Freie Berufe mit weni-
ger als 100 Beschäftigten 
und höchstens 20 Mio. € 
Umsatz bzw. Bilanzsumme; 
auch im Bereich Tourismus 
 

 
Unternehmen bis 125 Mio. € 
Gruppenumsatz,die seit über 
zwei Jahren am Markt aktiv 
sind; ausnahmsweise auch 
bis 500 Mio. €; Freiberufler 
 
 

 
Unternehmen bis 250 Mit-
arbeiter und 50 Mio. € Um-
satz oder 43 Mio. € Bilanz-
summe,die wesentlich an der 
Entwicklung der Innovation 
beteiligt waren; Freiberufler 
 

Was gefördert 
wird 

Aufnahme neuer, technolo-
gisch fortschrittlicher Pro-
dukte oder Einführung sol-
cher Produktionsverfahren, 
sofern damit erhebliche tech-
nische Risiken verbunden 
sind.  
Gefördert werden Investi-
tionen im Anlagevermögen 
und externe Marktanalysen, 
Demonstrationsanlage, Null-
Serie, Anpassungsentwick-
lung, Projektleiter während 
der Einführungsphase sowie 
Markterschließungsaufwen-
dungen (Werbe- und Ausstel-
lungskosten, Vorführgeräte, 
Schulung für Außendienst, 
Lizenz- und Listungsgebüh-
ren) 
 

Inanspruchnahme von FuE-
Dienstleistungen bei der Pla-
nung,Entwicklung u. Umset-
zung neuer Produkte, Ver-
fahren oder Dienstleistungen 
bzw. bei der wesentlichen 
qualitativen Verbesserung 
bestehender Produkte: 
(A) wissenschaftliche Tätig-

keiten im Vorfeld der Ent-
wicklung z. B. Recherchen 
und Studien, 

(B) umsetzungsorientierte 
FuE-Tätigkeiten, die darauf 
ausgerichtet sind, Innova-
tionen bis zur Markt- bzw. 
Fertigungsreife auszuge-
stalten z. B. Konstruktion, 
Service Engineering,Proto-
typen, Design, Tests etc. 

 

Marktnahe Forschung und 
Entwicklung von Produkten, 
Verfahren oder Dienstlei-
stungen, die für das Unter-
nehmen neu sind: Kosten in 
der FuE-Phase bis zur 
Marktreife, insbes. Personal-
einzelkosten, Gemeinkosten, 
Reisekosten, Materialkosten 
und EDV-Kosten; Einzel-
kosten für FuE-Aufträge so-
wie für Beratungs- und ähn-
liche Dienste; Investitions-
kosten für das Vorhaben; 
Kosten der Weiterentwick-
lung und Verbesserung auf-
grund der kommerziellen 
Nutzung incl. der Kosten für 
Testreihen; Qualitätssiche-
rung von FuE-Vorhaben 
 

Kosten in der Markteinfüh-
rungsphase: für Unterneh-
mensberatung u.Ausbildung, 
Marktforschung und –infor-
mation, wenn die Maßnahme 
darauf abzielt, einmalige In-
formationsbedürfnisse sicher 
zu stellen, die bei der Markt-
einführung entstehen; 
Investitionen im Zusammen-
hang mit der Einführung 
neuer Produkte oder Verfah-
ren (z. B. Produktionsauf-
bau); 
die Markteinführungsphase 
endet 3 Jahre nach Beginn 
der kommerziellen Nutzung 
 
Förderung unabhängig von 
einer Förderung in Teil I 
 

Wie gefördert 
wird 

Darlehen 
(i. d. R. 75 % der anrechen-
baren Investitionskosten); 
min. 10 000 € 
Höchstbetrag nicht festgelegt 
 
Für Unternehmen über 250 
Beschäftigte gelten höhere 
Zinssätze  
 

Innovationsgutscheine für 
Leistungen externer FuE-
Einrichtungen (öffentliche 
oder privatwirtschaftliche, 
nationale oder internationale 
Institute und Gesellschaften 
der Grundlagenforschung u. 
der angewandten Forschung) 
 
 

Darlehen  
(bis 100 % der förderfähigen 
Kosten); 
max. 5 Mio. € pro Vorhaben 
bestehend aus Fremdkapital-
tranche und eigenkapitalna-
hem Nachrangdarlehen (An-
teil 50 %; 60 % bei einem 
Umsatz über 50 Mio. €) 
 

Darlehen  
(bis 50 % der förderfähigen 
Kosten); 
max. 1 Mio. € pro Vorhaben 
bestehend aus Fremdkapital-
tranche und eigenkapitalna-
hem Nachrangdarlehen (An-
teil 60 % am gesamten Fi-
nanzierungspaket) 
 

Wie die 
Konditionen 
sind 

Konditionen für kleine und 
   mittlere Unternehmen: 
Zinssatz: 0,80 - 3,65 % *) 
Auszahlung: 96 % 
Laufzeit: 5 Jahre, davon ein 
Jahr tilgungsfrei. 
Alternativ: 
Zinssatz: 2,00 - 4,85 % *) 
   bei Laufzeit: 8/2 Jahre 
Zinssatz: 2,15 - 5,00 % *) 
   bei Laufzeit: 10/2 Jahre 
 

„Innovationsgutschein A“: 
2 500 €, maximal 80 % der 
Kosten der FuE-Einrichtung; 
„Innovationsgutschein B“: 
5 000 €, maximal 50 % der 
Kosten der FuE-Einrichtung; 
beide Innovationsgutscheine 
sind kombinierbar; 
die Förderung wird nur zwei 
Mal pro Unternehmen ge-
währt 
 

Fremdkapitaltranche:  
Zinssatz: 2,10 - 4,95 % *) 
Laufzeit: 10 Jahre, davon bis  
   2 Jahre tilgungsfrei.  
Nachrangtranche: 
Zinssatz: 2,80 - 7,55 % je 
   nach Bonitätskategorie des 
   Antragstellers (# 1 - 5) 
Laufzeit: 10 Jahre, davon bis 
   7 Jahre tilgungsfrei  
Auszahlung jeweils: 100 % 
 

Fremdkapitaltranche:  
Zinssatz: 2,10 - 4,95 % *) 
Laufzeit: 10 Jahre, davon bis  
   2 Jahre tilgungsfrei.  
Nachrangtranche: 
Zinssatz: 2,80 - 7,55 % je 
   nach Bonitätskategorie des 
   Antragstellers (# 1 - 5) 
Laufzeit: 10 Jahre, davon bis 
   7 Jahre tilgungsfrei  
Auszahlung jeweils: 100 % 
 

Wo der Antrag  
zu stellen ist 
 

Hausbank  �  L-Bank 
 
 

Wirtschaftsministerium 
Baden-Württemberg, Ref. 33 
 

Hausbank  �  KfW 
 
 

Hausbank  �  KfW 
 
 

Wann der Antrag  
zu stellen ist 

Antragseingang bei der  
Hausbank vor Beginn des 
Vorhabens 
 

Vor Abschluss des verbind-
lichen Vertrages mit dem 
FuE-Dienstleister 
 

Vor Beginn des Vorhabens 
 
 
 

Vor Beginn des Vorhabens 
 
 
 

Was noch 
wichtig ist 

Ggf. Übernahme einer 60 %-
igen Bürgschaft zu Sonder-
konditionen (Tech60) durch 
die Bürgschaftsbank oder 
Stille Beteiligung (Techplus) 
durch die MBG möglich 
 

Außerdem vergibt das WM 
Personalkostenzuschüsse für 
die zusätzliche Einstellung 
von Innovationsassistenten: 
Antragstelle L-Bank, Karls-
ruhe 
 

Kürzere Laufzeiten für die 
Fremdkapital- und die Nach-
rangtranche sind möglich; 
für kleine Unternehmen bis 
10 Mio. € Umsatz wird der 
Zins um 0,25 % vermindert 
 

Kürzere Laufzeiten für die 
Fremdkapital- und die Nach-
rangtranche sind möglich; 
für kleine Unternehmen bis 
10 Mio. € Umsatz wird der 
Zins um 0,25 % vermindert 
 

Fundstelle Merkblatt der L-Bank  
Nr. 8602, Stand: 07/2008 
 
 

Merkblatt des Wirtschafts-
ministeriums Baden-Würt-
temberg, Stand: 02/2009 
 

KfW-Merkblatt Nr. 145 051, 
Stand: 12/2009 
 
 

KfW-Merkblatt Nr. 145 051, 
Stand: 12/2009 
 
 

Anmerkung *) Die Zinsspanne gibt den günstigsten und den höchsten Zinssatz im Rahmen des Risikogerechten Zinssystems (RGZS)  



Euro-Norm 
FuE 
IW 
KfW 
 
L-Bank 

Euro-Norm GmbH, Berlin 
Forschung und Entwicklung 
Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln 
KfW Mittelstandsbank, Frankfurt/Main 
(ehemals: Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg, Stuttgart 

MBG 
NKS 
PtJ 
 
Zenit 

Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, Stuttgart 
Nationale Kontaktstelle beim BMBF, Bonn 
Auskunftsstelle BMBF-Förderung im Forschungszentrum 
Jülich GmbH (Projektträger Jülich), Berlin 
Zentrum für Innovation und Technik in Nordrhein-Westfalen 
GmbH, Mülheim an der Ruhr 
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Bundesprogramm 
Patentaktion zur 
Innovationsstimulierung  
( SIGNO ) 

Bundesprogramm 
Zentrales Innovations-
programm Mittelstand 
( ZIM ) 

Bundesprogramm 
BMBF/BMWi -  
Projektförderung 
 

EU-Programm  
7. Forschungsrahmen-
programm   - FRP - 
(2007 - 2013) 

EU-Programm  
Verbundforschung 
für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) 

 
Unternehmen des produ-
zierenden Gewerbes mit 
bis zu 250 Beschäftigten 
und entweder maximal 
50 Mio. € Umsatz oder 
43 Mio. € Bilanzsumme 
 

 
Kleine und mittlere Unter-
nehmen;  in den Jahren 
2009 u. 2010 auch Unter-
nehmen mit bis zu 1 000 
Beschäftigten 
 
 

 
Unternehmen der gewerb-
lichen Wirtschaft 

 
Unternehmen der gewerb-
lichen Wirtschaft mit Ent-
wicklungspartnern auf EU-
Ebene oder in assoziierten 
Ländern 
 
 

 
Unternehmen mit weniger 
als 250 Mitarbeitern und 
entweder 50 Mio. € Jahres-
umsatz oder 43 Mio. € 
Bilanzsumme (KMU) 
 
 

Finanzielle Unterstützung 
für Unternehmen, die erst-
mals ihre FuE-Ergebnisse 
durch gewerbliche Schutz-
rechte (Patente,Gebrauchs-
muster) sichern wollen 
bzw. deren Schutzrechts-
anmeldungen länger als 5 
Jahre zurück liegen. 
Folgende Teilpakete (TP): 
TP 1 Recherche zum Stand 
         der Technik, 
TP 2 Kosten-Nutzen-Ana- 
         lysen,  
TP 3 Patent- / Gebrauchs- 
         musteranmeldungen,  
TP 4 Vorbereitung für die 
         Verwertung, 
TP 5 Rechtsschutz im Aus- 
         land 
 

FuE-Aktivitäten für inno-
vative Produkte, Verfahren 
oder technische Dienstleis-
tungen ohne Einschrän-
kung auf bestimmte Tech-
nologien und Branchen: 
1) Projekte zwischen mind. 

zwei Unternehmen; 
2) Projekte zwischen mind. 

einem Unternehmen u. 
mind. einer Forschungs-
einrichtung, auch größe-
re disziplinübergreifende 
Verbundprojekte mit 
unterschiedlichen Tech-
nologien; 

3) Einzelprojekte; 
4) Projekte mit Auftrag an 

Forschungspartner 
5) Beratungsleistungen 
 

FuE-Vorhaben von öffent-
lichem Interesse mit erheb-
lichem technischen und 
wirtschaftlichen Risiko, die 
einem der Fachprogramme 
(s. S. 21) zuzuordnen sind; 
wichtigstes Förderinstru-
ment ist die Verbundfor-
schung, bei der möglichst 
viele Stellen, insbesondere 
Einrichtungen der Wissen-
schaft und Forschung, 
sowie Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft 
arbeitsteilig zusammen-
wirken sollen; 
vereinfachtes Verfahren für 
KMU siehe unter: 
www.bmbf.de/pub/KMU-
innovativ.pdf 
 

Das Programm dient dem 
Ziel, die Wettbewerbsfä-
higkeit der Europäischen 
Gemeinschaft als Ganzes 
zu stärken und Führungs-
positionen auf bestimmten 
wissenschaftlichen u. tech-
nologischen Schlüsselge-
bieten (s. S. 21) durch eine 
Zusammenarbeit auf aller-
höchstem Niveau zwischen 
Hochschulen, Industrie, 
Forschungszentren und 
Behörden aus der gesamten 
EU einzunehmen. 
Es müssen sich mehrere 
Partner aus verschiedenen 
EU-Mitgliedsstaaten oder 
assoziierten Ländern zu-
sammenschließen 
 

Unternehmen ohne ausrei-
chende Forschungskapazi-
täten können Forschungs-
institute, Hochschulen oder 
andere Unternehmen mit 
der Durchführung von For-
schungs- u. Entwicklungs-
arbeiten beauftragen;  
Voraussetzung ist,dass sich 
mind. 3 Partner aus mind. 
3 EU-Mitgliedstaaten oder 
assoziierten Ländern und 
mind. zwei Forschungsein-
richtungen (weltweit) zu-
sammen schließen; 
keine thematischen Vorga-
ben; Laufzeit 1 - 2 Jahre, 
Gesamtprojektkosten 0,5 -
1,5 Mio. € 
 
 

Zuschüsse 
maximal 8 000 € von ins-
gesamt 16 000 € zuwen-
dungsfähigen Kosten, max. 
   800 € für TP 1,  
   800 € für TP 2,  
2 100 € für TP 3,  
1 600 € für TP 4 und  
2 700 € für TP 5 
 

Zuschüsse in Abhängigkeit 
v. der Unternehmensgröße; 
zuwendungsfähige Ausga-
ben bis maximal jeweils 
350 000 € (bei Verbund-
projekten 350 000 € multi-
pliziert mit der Anzahl der 
Partner; max. 2 Mio. €); 
Beratungen bis 50 000 € 
 

Zuschüsse  
zu den Personal-, Material- 
und Sondereinzelkosten 
sowie zu Fremdleistungen 
einschließlich deren Ge-
meinkosten 
 
 
 
 

Zuschüsse 
je nach der Förderform, 
mit dem das Projekt durch-
geführt wird, dem Einrich-
tungstyp und der Art der 
Aktivität, an deren Aus-
übung der Projektpartner 
beteiligt ist 
 
 

Zuschüsse 
zu den Kosten des For-
schungsauftrags an ein 
Forschungsinstitut sowie 
zu den eigenen Entwick-
lungs- und Management-
kosten 
 
 
 

50 % für jedes Teilpaket 
(TP); 
nicht in Anspruch genom-
mene Mittel aus durch-
geführten Teilpaketen (TP) 
können zur Deckung der 
Mehrkosten in anderen 
Teilpaketen(TP) verwendet 
werden 
 
 
 

Für kleine und mittlere Un  
ternehmen (KMU):  
1)+2) 40 - 45% der zuwen-

dungsfähigen Ausgaben, 
3)+4) 35 - 40% der zuwen-

dungsfähigen Ausgaben; 
5) bei Beratungen: 50 %; 
für größere Unternehmen 
bis 1 000 Beschäftigte:  
1)+2) 30 %; 
3)+4) 25 % 
 

Bis zu 50 % der Gesamt-
kosten (in Ausnahmefällen 
höherer Fördersatz mög-
lich) 

Für FuE-Verbundprojekte 
und Demonstrationsaktivi-
täten i.d.R. max. 50 %; 
Trainings-, Management- 
sowie andere spezifische 
Aktivitäten i. d. R. bis zu 
100 %; 
es empfiehlt sich, erst bei 
ausreichender Erfahrung 
als sog. „Lead-Partner“ teil 
zu nehmen 
 

100 % der Kosten für den 
Forschungsauftrag + 10 % 
dieser Summe für Neben-
kosten (z. B. Management, 
Verbreitung der Ergebnisse 
Training etc.),  
also maximal 110 % des 
Forschungsauftrags 
 
 
 
 

SIGNO-Projektpartner;  
Auskunft über IW 
 

1), 2), 4), 5): AiF, Berlin 
3): EuroNorm 
 

Zuständiger Projektträger; 
Auskunft über PtJ, Berlin 
 

Zuständiger Projektträger 
oder NKS, Bonn 
 

Zenit, Mülheim/Ruhr bzw. 
Steinbeis Europa Zentrum 
 

Vor Beginn der Maßnah-
men; Förderung wird am 
Ende des Projekts gewährt 
 

Vor Beginn des Vorhabens 
und ggf. vor Abschluss des 
Kooperationsvertrages 
 

Ca. 4 Monate bis ein Jahr 
vor Projektbeginn 
 
 

Entsprechend der konkre-
ten Ausschreibung in 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc 
 

Entsprechend der konkre-
ten Ausschreibung in 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc 
 

Alle in Anspruch genom-
menen TP müssen inner-
halb von 18 Monaten nach 
Abschluss des Vertrags mit 
dem IW durchgeführt und 
abgerechnet werden  
 

Anträge können bis 31.12. 
2013 gestellt werden; 
gefördert wird auch die 
Entwicklung innovativer 
Netzwerke durch entspr. 
Managementeinrichtungen 
 

Ggf. lange Antragsbearbei-
tung; Auskunft: IHK-Inno-
vationsberatung oder PtJ, 
Berlin 
 
 
 

Bei Projekten mit klarer 
Raumfahrtrelevanz werden 
Zuschüsse von 50 %, max. 
20 000 € für die Erstellung 
von EU-Anträgen gewährt; 
siehe unter: www.dlr.de/rd 
 

KMU-geprägte Verbände 
u. verbandsähnliche Grup-
pierungen können eben-
falls für Auftragsforschung 
gefördert werden 
 
 

Bundesanzeiger Nr. 131 v. 
15.7.2005, S. 10 742 
 
 

BMWi-Bekanntmachung 
vom 17.2.2009 (sh. unter 
www.zim-bmwi.de) 
 

BMBF-Broschüre "Innova-
tionsförderung" 
 
 

Beschluss Nr. 1982/06/EG 
vom 18.12.2006 
 
 

Teil-Programm “Kapazitä-
ten” des 7. FRP 
 
 

an. Hierbei stuft die Hausbank den Antragsteller je nach individueller Bonität und Sicherheitenlage in eine der Preisklassen ein,aus der sich dann 
der konkrete Zinssatz innerhalb der angegebenen Zinsspanne ergibt 
 


